3. AND. BEBAUUNGSPLAN NR. 48 "OSTRINGHAUSEN"
DER STADT WERMELSKIRCHEN

Teil B:

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Stand: 6ffentliche Auslegung

" ‘i // Teilgehiet 1
f 2




Festsetzungen gemal Baunutzungsverordnung (BauNVO)

11

1.2

13

1.4

2.1

2.2

Gliederung des Gewerbegebietes:; Einschrankung al l[gemein und ausnahmsweise
zulassiger Nutzungen im Gewerbegebiet

GE 1 - Bereich (8 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO)
In dem als GE 1 gegliederten Bereich des Gewerbegebietes sind samtliche Anlagen
und Betriebe der Abstandsliste zum Runderlass des Ministeriums fir Umwelt und Na-
turschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-3 - 8804.25.1 vom 06.06.2007
(siehe Anhang 1 der textlichen Festsetzungen) sowie Anlagen mit ahnlichem Emissi-
onsgrad unzuldssig. Zulassig sind nur nicht wesentlich stérende Gewerbebetriebe.

Ausschluss von Tankstellen (8 1 Abs. 5 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 8 BauNVO)

Die Zulassigkeit von Tankstellen (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO) wird ausgeschlossen.

Ausschluss von Anlagen fir sportliche Zwecke (8 1 Abs. 5 BauNVO)
Die Zulassigkeit von Anlagen fir sportliche Zwecke (8 8 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) wird
ausgeschlossen.

Ausschluss von Schnellrestaurants (8 1 Abs. 5 BauNVO i.V.m. § Abs. 8 + 9 BauNVO)

Im Gewerbegebiet GE 1 sind Schnellrestaurants einschlieZlich Drive-In-Betriebe nicht
zulassig.

Ausschluss von Ausnahmen im Gewerbegebiet

Ausschluss von Anlagen fir kirchliche, kulturel le, soziale und gesundheitliche
Zwecke (8 1 Abs. 6 BauNVvO)

Die nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO ausnahmsweise Zulassigkeit von Anlagen fir kirch-
liche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke in Gewerbegebieten wird ausge-
schlossen.

Ausschluss von Vergnigungsstatten (8 1 Abs. 6 BauNVO)
Die nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise Zulassigkeit von Vergnigungsstéat-
ten in Gewerbegebieten wird ausgeschlossen.

Firsthbhen (8 18 BauNVvO)

Die in der Planzeichnung festgesetzten Firsth6hen (Fh) beziehen sich auf Meter tber
Normalnull (m GNN).



Il. Festsetzungen gemalR 8 9 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB )

1. Von Bebauung freizuhaltende Fldchen

Schutzstreifen der 110 kV-Freileitung (8 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Der im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzte, 35 m breite Schutzstreifen unterhalb
der 110 kV-Hochspannungsfreileitung ist grundsatzlich von jeglicher Bebauung freizu-
halten. Von dieser Festsetzung kann im Einzelfall befreit werden, wenn die Westnetz
GmbH, Regionalzentrum Dortmund als Betreiberin der Hochspannungsfreileitung einer
Bebauung zustimmt. Siehe hierzu auch Abschnitt 5.2 (Hinweise zu Bauvorhaben im
Schutzstreifen der 110 kV-Freileitung).

Hinsichtlich der zulassigen Bepflanzungen des Schutzstreifens siehe textliche Festset-
zung 11.2.3.5.

2.  KompensationsmalRnahmen flur Eingriffe in Natur un d Landschaft

Die nachfolgend beschriebenen Malinahmen dienen der Kompensation der Eingriffe in Na-
tur und Landschaft und flieRen in die Festsetzungen der 3. Anderung des Bebauungsplans
ein. In wesentlichen Teilen handelt es sich um Festsetzungen, die aus der rechtskraftigen 2.
Anderung des Bebauungsplans 48 ,Ostringhausen* (ibernommen werden.

Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen:

2.1 Wasserdurchlassige Ausgestaltung privater Stellplat ze
(8 9 Abs. 1 Nr.20 BauGB)

Im gesamten Gewerbegebiet sind private Stellplatze in breitfugig verlegter Pflasterung (Fu-
genbreite mindestens 2 cm) auf wasserdurchlassigem Untergrund auszufiihren. Alternativ
sind wasserdurchlassige Pflasterungen, Rasengittersteine und Schotterrasen zulassig.

Ausgleichs- und Gestaltungsmaflinahmen:

2.2 Ausgleichs- und Gestaltungsmafnahmen auf Privat  grundstiicken

2.2.1 Bodenaushub und Béschungen innerhalb der Gewe  rbegebiete
(8 9 Abs. 1 Nr.20 BauGB)

Bodenaushub ist wenn mdglich zur Gelandemodellierung auf den Grundstiicken zu belas-
sen, ansonsten ordnungsgemal zu entsorgen. In den Gewerbegebieten sind nur Béschun-
gen mit einem Steigungsverhaltnis bis maximal 1:2 zulassig.



2.2.2 Bepflanzung der seitlichen und rickwartigen G rundstiicksgrenzen
(8 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Im Gewerbegebiet sind entlang der Grundsticksgrenzen, sofern diese nicht gleichzeitig
StralRenbegrenzungslinie sind, Hecken und/oder Straucher der Pflanzliste A (siehe Anhang
2 der textlichen Festsetzungen) zu pflanzen.

Diese Festsetzung gilt nicht fir Bereiche, in denen sich grundstiicksiibergreifende Stell-
platzanlagen bzw. deren Zufahrten befinden.

2.2.3 Innere Durchgrinung der Baugebiete (8 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Es wird festgesetzt, dass die Baugrundstiicke des Gewerbegebietes zu mindestens 25%
flachendeckend zu begriinen sind. Dabei ist pro angefangene 100 m2 versiegelte Grund-
stiicksflache mindestens ein Baum der Pflanzliste A (siehe Anhang 2 der textlichen Festset-
zungen) mit einem Stammumfang von mindestens 20 cm, gemessen in 1 m tber Erdboden,
zu pflanzen. Bei der Anpflanzung von Strauchern sind die in der Pflanzliste A (siehe Anhang
2 der textlichen Festsetzungen) genannten Arten zu verwenden.

Auf die zu bepflanzenden Flachen sind anrechenbar:
- extensiv begrinte Dacher zu 75 % der begrinten Flache
- Fassadenbegriinung zu 25 % der entsprechenden Fassadenflache
- Heckenpflanzungen gemalR der textlichen Festsetzung 11.2.2.2 zu 100 %

- die im Bebauungsplan gemanR § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB zeichnerisch festgesetzten
Flachen fuar Anpflanzungen zu 100 % (siehe textliche Festsetzungen 11.2.3.1,
11.2.3.2, 11.2.3.3. und 11.2.3.4)

Bei der Anzahl der anzupflanzenden Baume sind die innerhalb der "Flachen fir Anpflan-
zungen "@" textlich und zeichnerisch festgesetzten Baume anrechenbar (vgl. textliche Fest-
setzungen 11.2.3.3).

Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten, gegebenenfalls gleichwertig zu ersetzen.

2.3  Ausgleichs- und GestaltungsmalRnahmen auf 6ffent  lichen Flachen

2.3.1 Flachen fir Anpflanzungen " ©" (8 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Auf den im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzten Flachen fur Anpflanzungen "®" sind
vollflachig Baume und Straucher der Pflanzliste D (siehe Anhang 2 der textlichen Festset-
zungen) zu pflanzen. Der Abstand zwischen den einzelnen Pflanzen soll durchschnittlich
1,00 m betragen. Die Pflanzen sind dauerhaft zu erhalten, gegebenenfalls gleichwertig zu
ersetzen.

2.3.2 Flachen fur Anpflanzungen " @ (8 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Auf der im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzten Flache fur Anpflanzungen "®@" sind
vollflachig Straucher der Pflanzliste D (siehe Anhang 2 der textlichen Festsetzungen) mit
einer Endwuchshéhe von maximal ca. 3 m zu pflanzen. Die entsprechenden Straucharten
sind in der Pflanzliste mit *) gekennzeichnet. Der Abstand zwischen den einzelnen Pflanzen
soll durchschnittlich 1,00 m betragen. Die Pflanzen sind dauerhaft zu erhalten, gegebenen-
falls gleichwertig zu ersetzen.



2.3.3 Flachen fur Anpflanzungen" @" (8 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

a) Die im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzten Flachen fir Anpflanzungen
"@"sind vollflachig zu begrinen. Die Pflanzen sind dauerhaft zu erhalten, gegebe-
nenfalls gleichwertig zu ersetzen.

Von dieser Festsetzung ausgenommen sind Grundstickszuwegungen.

b) An den innerhalb der Flachen mit Bindungen fur Bepflanzungen "®"zeichnerisch
festgesetzten Stellen sind Baume (Hochstamme) der Pflanzliste A (siehe Anhang 2
der textlichen Festsetzungen) mit einem Stammumfang von mindestens 20 cm, ge-
messen in 1 m dber Erdboden, zu pflanzen. Die B&ume sind auf Dauer zu erhalten,
gegebenenfalls gleichwertig zu ersetzen.

2.3.4 Baumpflanzungen innerhalb der StraRenverkehrs  flachen
(8 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

An den im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzten Standorten innerhalb der Strafl3en-
verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung sind Baume (Hochstdmme) der Pflanzliste A
(siehe Anhang 2 der textlichen Festsetzungen) mit einem Mindeststammumfang von 20 cm,
gemessen 1,00 m tber dem Erdboden, zu pflanzen. Die Baume sind dauerhaft zu erhalten,
gegebenenfalls gleichwertig zu ersetzen.

2.3.5 Schutzstreifen der 110 kV-Freileitung (8 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Der im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzte, 35 m breite Schutzstreifen unterhalb der
110 kV-Hochspannungsfreileitung darf nur mit Gehdlzen bepflanzt werden, deren End-
wuchshdhen max. 3 m betragen (siehe Anhang 2, Pflanzenliste D).

ErsatzmalRhahmen:

2.4 Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwic  klung von Boden, Natur und
Landschaft (8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Der Umfang der zusétzlichen Eingriffe in Natur und Landschaft, die infolge der 3. Anderung
des Bebauungsplans im Vergleich mit der rechtskraftigen 2. Bebauungsplandnderung ent-
stehen, wurde im vorliegenden Landschaftspflegerischen Fachbeitrag ermittelt. Da eine
Kompensation im Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht mdglich ist, wird der Ausgleich
uber eine Abbuchung vom Okokonto der Stadt Wermelskirchen geregelt.

Insgesamt ist ein Defizit von 5.633 Punkten zu kompensieren.

2.5 SchutzmalRnahmen und Hinweise

2.5.1 Schutz von Geholzen

Die im Plangebiet vorhandenen und zeichnerisch festgesetzten Gehélz- und Baumpflanzun-
gen durfen nicht beeintrachtigt werden. Sollten sie bau- oder anlagebedingt entfallen, sind
sie zeitnah und gleichwertig zu ersetzten.



2.5.2 Bauzeitenbeschrankung zum Artenschutz (8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die Baufeldfreimachung und Rodung von Gehdlzen ist aufgrund des artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestandes 'Verletzen oder Téten von Individuen' gemaf § 44 (1)1 BNatSchG,
der “erheblichen Stérung”~ gemal} 8§ 44 (1) 2 BNatSchG und Zerstérung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestatten” geman § 44 (1) 3 BNatSchG aulR3erhalb der Brut- und Aufzuchtzei-
ten vorzunehmen. Das Landschaftsgesetz sieht dafir den Zeitraum zwischen dem 01.10.
und dem 28.02. vor (8 64 LG NRW) vor.

Sollte alternativ dazu eine Baufeldfreimachung sowie Rodung von Gehdlzen im Zeitraum
vom 01.03. bis 30.09. notwendig werden, sind betroffene Geholze und Flachen maximal
eine woche zuvor grundlich auf direkte oder indirekte Hinweise von Vogelnes-
tern/Vogelbruthdéhlen durch einen Sackundigen zu Uberprifen. Werden entsprechende Hin-
weise festgestellt, so ist das Vorhaben bis auf weiteres abzubrechen und alle die Rodung
betreffenden Arbeiten einzustellen. Zur Abstimmung des weiteren Vorgehens ist Kontakt mit
dem Veterinaramt (Frau Wildenhues 02202-13 6814 oder Herrn Knickmeier 02202-13 6798)
aufzunehmen.

Grundsatzlich ist darauf zu achten, dass planungsrelevante Arten sowie sonstige Vogelarten
durch MaRhahmen nicht getétet oder beim Fortpflanzungsgeschehen gestort werden.

2.5.3 Bodenschutz

Boden ist nicht vermehrbar. Au3erdem enthalt er ein zur spateren Wiederbegrinung wichti-
ges Genpotential. Der zur Wiederverwendung vorgesehene Oberboden ist in gesonderter
Form innerhalb des Eingriffsbereichs zu lagern und am Leben zu erhalten, ohne dass Faul-
nisprozesse einsetzen. Verunreinigungen des Bodens durch Ole und andere Stoffe sind zu
unterlassen.

Die Bereiche zukunftiger Vegetationsflachen diurfen wahrend der BaumalRhahmen nicht fir
Baufahrzeuge, zur Lagerung von Baumaterialien oder sonstigen Baustelleneinrichtungen
genutzt werden. Die Baufahrzeuge missen zur Vermeidung von Schaden durch Treib- oder
Schmierstoffe dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Verdrangter Boden muss bei
Feststellung einer Kontamination ordnungsgeman entsorgt werden. Das Ein- oder Aufbrin-
gen von Bauschutt oder verunreinigtem Boden ist untersagt.

Bei Gelandeaufschiittungen ist der Oberboden vorher abzutragen. Bei Gelandeauffullungen
sind geeignete und tragfahige Boden zu verwenden, die die Versickerung des Nieder-
schlagswassers gewahrleisten, sowie die allgemein anzuwendenden Regeln der Technik zu
beachten. Vor Auftrag von Oberboden ist der Untergrund tiefgrindig zu lockern. Fir alle
Bodenarbeiten gilt die DIN 18 915, fiir bautechnische Bodenarbeiten gilt die DIN 18 300.

3. Hinweise

3.1 Hinweise zu Bauvorhaben im Schutzstreifen der 1 10 kV-Freileitung

Von den einzelnen, ggfs. auch nicht genehmigungspflichtigen Bauvorhaben im
Schutzstreifen der 110 kV-Freileitung sind der RWE Deutschland GmbH entspre-
chende Bauunterlagen (Lagepléane und Schnittzeichnungen mit Hohenangaben in m
Uber NN) zur Prifung und anschlie3enden Stellungnahme bzw. dem Abschluss einer
Vereinbarung mit dem Grundstiickseigentimer / Bauherrn zuzusenden. Alle geplan-
ten Mallnahmen im Schutzstreifen bedirfen der Zustimmung der Westnetz GmbH,
Spezialservice Strom, FlorianstralRe 15-21, 44139 Dortmund.

3.2 Bodendenkmaler

Beim Auftreten archaologischer Bodenfunde und Befunde sind die Stadt Wermelskir-
chen als Untere Denkmalbehérde oder das Denkmalpflegeamt des Rheinisch Bergi-



3.3

schen Kreises, Am Rilbezahlwald 7, 51469 Bergisch Gladbach, Telefon 02202-13
2748, unverzlglich zu informieren. Bodendenkmal und Entdeckungsstatte sind zu-
nachst unverandert zu erhalten.

Kampfmittel

Sind bei der Durchflihrung eines Bauvorhabens beim Erdaushub auf3ergewohnliche
Verfarbungen festzustellen oder werden verdachtige Gegenstande beobachtet, sind
die Arbeiten sofort einzustellen und die Stadt Wermelskirchen und / oder die Bezirks-
regierung Dusseldorf - Staatlicher KampfmittelrAumdienst zu verstandigen.

Der Erlass des Innenministeriums vom 21.01.1998 VC 3-5.115 und der Erlass des
Ministeriums fur Bauen und Wohnen vom 29.10.1997 Il A 3 — 100/85 zur Anwendung
der Nr. 16.122 W BauO NW sind zu beachten.



ANHANG 1:

ABSTANDSLIST E 2007

Abstandsliste 2007
(4. BImSchV: 15.07.2006)

Ab- Abstand | Lfd. | Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)®
stands- inm Nr. Nummer
klasse (Spalte) der
4. BImSchV
I 1.500 1 1.1(1) Kraftwerke mit Feuerungsanlagen fir den Einsatz von Brenn-
stoffen, soweit die Feuerungswarmeleistung 900 MW {ber-
steigt (#)

2 1.11 (1) Anlagen zur Trockendestillation z.B. Kokereien und Gaswer-
ke

3 3.2(1) a) Integrierte Hittenwerke, Anlagen zur Gewinnung von Rohei-
sen und zur unmittelbaren Weiterverarbeitung zu Rohstahl in
Stahlwerken, einschl. StranggiefRanlagen

4 4.4 (1) Mineraltlraffinerien (#)

Il 1.000 1.14 (1) Anlagen zur Vergasung oder Verfliissigung von Kohle oder
bitumindsem Schiefer

6 2.14 (2) Anlagen zur Herstellung von Formstiicken unter Verwendung
von Zement oder anderen Bindemitteln durch Stampfen,
Schocken, Ritteln oder Vibrieren mit einer Produktionslei-
stung von 1t oder mehr je Stunde im Freien (*) (s. auch Ifd.
Nr. 90)

7 3.1(2) Anlagen zum Rdsten, Schmelzen oder Sintern von Erzen

8 3.2(1) b) Anlagen zur Herstellung oder zum Erschmelzen von Rohei-
sen oder Stahl mit einer Schmelzleistung von 2,5 Tonnen
oder mehr je Stunde einschl. Stranggiel3en (*) (s. auch Ifd.
Nrn. 27 und 46)

9 3.3(2) Anlagen zur Herstellung von Nichteisenrohmetallen aus Er-
zen, Konzentraten oder sekundaren Rohstoffen einschl. Alu-
miniumhdtten (#)

10 3.15(2) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behéltern aus
Metall im Freien (z.B. Container) (*) (s. auch Ifd. Nr. 96)

11 3.18 (1) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskdrpern
oder -sektionen aus Metall im Freien (*) (s. auch Ifd. Nr. 97)

12 4.1 (1) c),p) | Anlagen zur fabrikméRigen Herstellung von schwefelhaltigen
Kohlenwasserstoffen oder von Nichtmetallen, Metalloxiden
oder sonstigen anorganischen Verbindungen (#)

13 4.1 (1) 9) Anlagen zur Herstellung von metallorganischen Verbindun-

gen durch chemische Umwandlung in industriellem Umfang

(#)

! Die Anlagenbezeichnungen stimmen nicht immer mit denen der 4. BImSchV uberein, denn sie enthalt in manchen Féllen Oberbegriffe
und/oder zusammenfassende Anlagenbezeichnungen, die hinsichtlich des Genehmigungserfordernisses zusammengehéren, in ihrer
Auswirkung i. S. des Abstandserlasses aber als selbststandige Anlagenarten zu sehen sind oder immissionsschutz- und planungsrecht-
lich ohne Bedeutung sind. Insofern konnte die Systematik der 4. BImSchV und auch die Einteilung nach Leistungskriterien nicht immer
eingehalten werden. Abstands bestimmend ist aber - unabhéngig von dem Genehmigungserfordernis - die Betriebsart, wie sie in der
Abstandsliste beschrieben ist.

Stand 06.06.2007 (MBI. NRW. S. 659 / MBI. NRW. 283) Seite 9




31.2-54

Ab- Abstand Lfd. | Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)®
stands- inm Nr. Nummer
klasse (Spalte) der
4. BImSchV

14 4.1 (1) h) Anlagen zur fabrikmaRigen Herstellung von Chemiefasern (s.
auch Ifd. Nr. 50) (#)

15 41 (1)) Anlagen zur Herstellung von Gasen wie Ammoniak, Chlor
und Chlorwasserstoff, Fluor und Fluorwasserstoff, Kohlen-
stoffoxiden, Schwefelverbindungen, Stickstoffoxiden, Was-
serstoff, Schwefeldioxid, Phosgen (#)

16 41 (1)) Anlagen zur Herstellung von Ausgangsstoffen fir Pflanzen-
schutzmittel und von Bioziden (#)

17 4.1 (1) s) Anlagen zur Herstellung von Grundarzneimitteln durch che-
mische Umwandlung (Wirkstoffe fur Arzneimittel) (#)

18 6.3 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Holzspanplatten, Holzfaserplat-
ten, oder Holzfasermatten

19 7.12 (1) Anlagen zur Beseitigung, Verwertung, Sammlung oder Lage-
rung von Tierkdrpern oder tierischen Abféllen, ausgenommen
Kleintierkrematorien (s. auch Ifd. Nr. 200)

20 10.15 (1+2) Offene Prifstande fur oder mit
a) Verbrennungsmotoren mit einer Feuerungswarmeleistung

ab insgesamt 300 Kilowatt,
b) Gasturbinen oder Triebwerken
(s. auch Ifd. Nr. 101)

21 10.16 (2) Offene Prifstande fur oder mit Luftschrauben (s. auch Ifd. Nr.
101)

22 - Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruk-
tionen im Freien (*)

1l 700 23 1.1 (1) Kraftwerke und Feuerungsanlagen fir den Einsatz von
Brennstoffen, soweit die Feuerungswarmeleistung mehr als
150 MW bis max. 900 MW betragt, auch Biomassekraftwerke
(#)

24 1.12 (1) Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung von Teer
oder Teererzeugnissen (#)

25 23(1) Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen

26 2.4 (1+2) Anlagen zum Brennen von Bauxit, Dolomit, Gips, Kalkstein,
Kieselgur, Magnesit, Quarzit oder von Ton zu Schamotte

27 3.2(1)b) Elektro-Stahlwerke; Anlagen zur Stahlerzeugung mit Licht-
bogendfen unter 50 t Gesamtabstichgewicht (*) (s. auch Ifd.
Nrn. 8 und 46)

28 3.24 (1) Automobil- u. Motorradfabriken, Fabriken zur Herstellung von
Verbrennungsmotoren (*)

29 4.1 (1) Anlagen zur fabrikméaRigen Herstellung von Kohlenwasser-

a), d), e) stoffen einschl. stickstoff- oder phosphorhaltige Kohlenwas-
serstoffe (#)

30 41 (1)) Anlagen zur fabrikmaRigen Herstellung von halogenhaltigen
Kohlenwasserstoffen (#)

31 4.1 (1) Anlagen zur fabrikmaRigen Herstellung von Séuren, Basen,

m), n), 0) Salzen (#)

Stand 06.06.2007 (MBI. NRW. S. 659 / MBI. NRW. 283) Seite 10




31.2-54

Ab- Abstand Lfd. | Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)®

stands- inm Nr. Nummer

klasse (Spalte) der

4. BImSchV

32 41 (1) q) Anlagen zur fabrikmaRigen Herstellung von phosphor-, stick-
stoff- oder kaliumhaltigen Dingemitteln (#)

33 4.6 (1) Anlagen zur Herstellung von Ruf3 (#)

34 8.8 (1) Anlagen zur physikalisch und/oder chemischen Behandlung

810 (1 von Abféllen mit einer Durchsatzleistung von 50 Tonnen

10(1) Einsatzstoffen oder mehr je Tag (s. auch Ifd. Nr. 71)
35 - Aufbereitungsanlagen fur schmelzflissige Schlacke (z.B.
Hochofenschlacke)
36 - Freizeitparks mit Nachtbetrieb (*) (s. auch Ifd. Nr. 160)

v 500 37 1.1(1) Kraftwerke, Heizkraftwerke und Heizwerke mit Feuerungsan-
lagen fir den Einsatz von Brennstoffen, soweit die Feue-
rungswarmeleistung 50 MW bis 150 MW betréagt, auch Bio-
massekraftwerke (#)

8.2 (1) Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser,

a) und b) Prozesswarme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von
Abfallhélzern ohne Holzschutzmittel oder Beschichtungen
von halogenorganischen Verbindungen mit einer Feue-
rungswarmeleistung von 50 Megawatt oder mehr

38 1.8(2) Elektroumspannanlagen mit einer Oberspannung von 220 kV
oder mehr einschlief3lich der Schaltfelder, ausgenommen
eingehauste Elektroumspannanlagen (*)

39 1.9(2) Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle

40 1.10 (1) Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle

41 2.8 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Glas oder Glasfasern auch so-
weit es aus Altglas hergestellt

42 2.11 (1) Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe einschlief3lich
Anlagen zur Herstellung von Mineralfasern

43 2.13(2) Anlagen zur Herstellung von Beton, Mortel oder Stral3enbau-
stoffen unter Verwendung von Zement (*)

44 2.15(1) Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischun-
gen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen einschliel3lich
Aufbereitungsanlagen fir bitumindse Stral3enbaustoffe und
Teersplittanlagen mit einer Produktionsleistung von 200 t
oder mehr je Stunde (s. auch Ifd. Nr. 91)

45 3.6(1+2) Anlagen zum Walzen von Stahl (Warmwalzen) und Metallen,
ausgenommen Anlagen zum Walzen von Kaltband mit einer
Bandbreite bis 650 mm (*)

46 3.2(1) b) Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktionséfen, Eisen-,

37(1 Temper- oder StahlgieRereien mit einer Produktionsleistung

7 () von 20 t oder mehr Gussteile je Tag (s. auch Ifd. Nrn. 8 und
27)

47 3.11(1+2) Schmiede-, Hammer- oder Fallwerke (*)

48 3.16 (1) Anlagen zur Herstellung von warmgefertigten nahtlosen oder
geschweildten Rohren aus Stahl (*)

49 4.1 (1) b) Anlagen zur fabrikmaRigen Herstellung von sauerstoffhalti-

gen Kohlenwasserstoffen (#)
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4. BImSchV

50 4.1 (1) h) Anlagen zur fabrikmaRigen Herstellung von Basiskunststof-
fen (Kunstharzen, Polymeren, Fasern auf Zellstoffbasis) (s.
auch Ifd. Nr. 14) (#)

51 4.1 ()10) Anlagen zur fabrikmaRigen Herstellung von synthetischen
Kautschuken (#)

52 41 (1))) Anlagen zur Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten
sowie von Ausgangsstoffen fur Farben und Anstrichmittel (#)

53 4.5 (2) Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen wie Schmierdle,
Schmierfette, Metallbearbeitungsoéle (#)

54 4.7 (1) Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle)
oder Elektrographit durch Brennen oder Graphitieren (#)

v 500 55 4.8 (2) Anlagen zum Destillieren von fliichtigen organischen Verbin-
dungen mit einer Durchsatzleistung von 3 t oder mehr je
Stunde (#) (s. auch Ifd. Nr. 105)

56 5.1(2) Anlagen zur Behandlung von Oberflachen von Stoffen, Ge-
genstanden oder Erzeugnissen einschlie3lich der dazugeho-
rigen Trocknungsanlagen unter Verwendung von organi-
schen Lésungsmitteln mit einem Verbrauch an organischen
Lésungsmitteln von 150 Kilogramm oder mehr je Stunde oder
von 200 Tonnen oder mehr je Jahr

57 5.2 (1) Anlagen zum Beschichten, Impragnieren, Kaschieren, Lak-
kieren oder Tranken von Gegenstanden, Glas- oder Mineral-
fasern oder bahnen- oder tafelfdrmigen Materialien ein-
schlief3lich der zugehérigen Trocknungsanlagen mit Kunst-
harzen, soweit die Menge dieser Harze 25 Kilogramm oder
mehr je Stunde betragt

58 5.5(2) Anlagen zum Isolieren von Drahten unter Verwendung von
phenol- oder kresolhaltigen Drahtlacken

59 5.8 (2) Anlagen zur Herstellung von Gegenstanden unter Verwen-
dung von Amino- oder Phenolplasten mittels Warmebehand-
lung, soweit die Menge der Ausgangsstoffe 10 kg oder mehr
je Stunde betragt

60 7.3 (1+2) Anlagen zur Erzeugung von Speisefetten aus tierischen Roh-

a) und b) stoffen oder zum Schmelzen von tierischen Fetten, ausge-
nommen Anlagen zur Verarbeitung von selbst gewonnenen
tierischen Fetten zu Speisefetten in Fleischereien mit einer
Leistung bis zu 200 Kilogramm Speisefett je Woche

61 79 (1) Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Diingemitteln oder
technischen Fetten aus den Schlachtnebenprodukten Kno-
chen, Tierhaare, Federn, Horner, Klauen oder Blut

62 7.11 (1) Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, ausgenom-
men Anlagen fir selbstgewonnene Knochen in
- Fleischereien, in denen je Woche weniger als 4000 kg

Fleisch verarbeitet werden, und
- Anlagen, die nicht durch Ifd. Nr. 115 erfasst werden
63 7.15 (1) Kottrocknungsanlagen
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Ab- Abstand Lfd. | Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)®
stands- inm Nr. Nummer
klasse (Spalte) der
4. BImSchV
64 7.19 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Sauerkraut mit einer Produkti-
onsleistung von 10 Tonnen oder mehr Sauerkraut je Tag als
Vierteljahresdurchschnittswert
65 7.21 (1) Muhlen fir Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produkti-
onsleistung von 300 Tonnen Fertigerzeugnissen oder mehr
je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert (s. auch Ifd. Nr.
193)
66 7.23 (1+2) Anlagen zur Erzeugung von Olen oder Fetten aus pflanzli-
chen Rohstoffen mit einer Produktionsleistung von 1 Tonne
Fertigerzeugnisse oder mehr je Tag als Vierteljahresdurch-
schnittswert
67 7.24 (1) Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker unter
Verwendung von Zuckerriiben oder Rohzucker
68 8.1(1)a) Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung fester, flissiger
oder gasférmiger Abfalle mit brennbaren Bestandteilen durch
thermische Verfahren
v 500 69 8.3 (1+2) Anlagen zur thermischen Aufbereitung von Stahlwerksstau-
ben fiir die Gewinnung von Metallen oder Metallverbindun-
gen im Drehrohr oder in einer Wirbelschicht
70 8.5 (1+2) Offene Anlagen zur Erzeugung von Kompost aus organi-
schen Abfallen mit einer Durchsatzleistung von 3000 Tonnen
oder mehr Einsatzstoffen je Jahr (Kompostwerke) (s. auch
Ifd. Nr. 128)
71 8.8(2) Anlagen zur physikalisch und/oder chemischen Behandlung
8.10 (2 von Abfallen mit einer Durchsatzleistung von 10 Tonnen bis
10 (2) weniger als 50 Tonnen Einsatzstoffen je Tag auch soweit
nicht genehmigungsbediirftig (s. auch Ifd. Nr. 34)
72 8.9 (1) a)+ b) | a Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotormiihlen
8.9 (2) a) mit einer Nennleistung des Rotorantriebes von 100 Kilo-
watt oder mehr
b) Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- oder Nicht-
eisenschrotten, einschlie3lich Autowracks, mit einer Ge-
samtlagerflache von 15000 Quadratmeter oder mehr oder
einer Gesamtlagerkapazitat von 1500 Tonnen Eisen- o-
der Nichteisenschrotten oder mehr
73 8.12 (1+2) Offene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfallen mit
a) und b) einer Aufnahmekapazitat von 10 Tonnen oder mehr je Tag
oder einer Gesamtlagerkapazitat von 100 Tonnen oder mehr
74 8.13 (1+2) Offene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Schlammen
mit einer Aufnahmekapazitat von 10 Tonnen oder mehr je
Tag oder einer Gesamtlagerkapazitat von 150 Tonnen oder
mehr
75 8.14 (1+2) Offene Anlagen zum Lagern von Abféllen soweit in diesen
a) und b) Anlagen Abfélle vor deren Beseitigung oder Verwertung je-

weils Uber einen Zeitraum von mehr als einem Jahr gelagert
werden
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76

8.15 (1+2)
a) und b)

Offene Anlagen zum Umschlagen von Abféllen mit einer Lei-
stung von 100 Tonnen oder mehr je Tag, ausgenommen
Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein,
das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschat-
zen anfallt

77

9.11 (2)

Offene oder unvollstédndig geschlossene Anlagen zum Be-
oder Entladen von Schuttgltern, die im trockenen Zustand
stauben kénnen, soweit 400 Tonnen Schuttgiter oder mehr
je Tag bewegt werden; dies gilt auch fiir saisonal genutzte
Getreideannahmestellen. Anlagen zum Be- oder Entladen
von Erdaushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung
oder Aufbereitung von Bodenschétzen anféllt, sind ausge-
nommen

78

Abwasserbehandlungsanlagen fir mehr als 100.000 EW (s.
auch Ifd. Nr. 143)

79

Oberirdische Deponien (*)

80

Autokinos (*)

300

81

1.2(2)
a) bis c)

Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser,
Prozesswarme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von
festen, flissigen oder gasférmigen Brennstoffen mit einer
Feuerungswarmeleistung von 20 MW bis weniger als 50 MW
in einer Verbrennungseinrichtung einschlie3lich zugehdriger
Dampfkessel, ausgenommen Notstromaggregate

82

1.4 (1+2)
a) und b)

Verbrennungsmotoranlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschi-
nen oder zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser,
Prozesswarme oder erhitztem Abgas fir den Einsatz von
fliussigen oder gasformigen Brennstoffen mit einer Feue-
rungswarmeleistung von 20 MW oder mehr,

83

1501 +2)
a) und b)

Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen oder
zur Erzeugung von Strom (*)

84

1.13 (2)

Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wassergas aus
festen Brennstoffen

85

2.1 (1+2)

Steinbriche, in denen Sprengstoffe verwendet werden

86

2.2 (2)

Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von naturli-
chem oder kinstlichem Gestein, ausgenommen Klassieran-
lagen fir Sand oder Kies

87

2.5(2)

Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit, Mineral-
farben, Muschelschalen, Talkum, Ton, Tuff (Trass) oder Ze-
mentklinker

88

2.7(2)

Anlagen zum Blahen von Perlite, Schiefer oder Ton

89

2.10 (1)

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der
Rauminhalt der Brennanlage 4 m3 oder mehr und die Be-
satzdichte 300 kg oder mehr je m3 Rauminhalt der Brennan-
lage betragt

90

2.14 (2)

Anlagen zur Herstellung von Formstiicken unter Verwendung
von Zement oder anderen Bindemitteln durch Stampfen,
Schocken, Ritteln oder Vibrieren mit einer Produktionslei-
stung von 1 t oder mehr je Stunde in geschlossenen Hallen
(*) (s. auch Ifd. Nr. 6)
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91 2.15(2) Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischun-
gen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen einschliel3lich
Aufbereitungsanlagen fur bitumindse StralRenbaustoffe und
Teersplittanlagen mit einer Produktionsleistung bis weniger
als 200 t je Stunde (s. auch Ifd. Nr. 44)

92 3.2(2) Anlagen zum Erschmelzen von Stahl mit einer Schmelzlei-

3.7 (2) stung von weniger als 2,5 t je Stunde sowie Eisen-, Temper-
oder Stahlgief3ereien mit einer Produktionsleistung von 2 t bis
weniger als 20 t Gussteile je Tag (s. auch Ifd. Nr. 46)

93 3.4 (1) Gielereien fur Nichteisenmetalle oder Anlagen zum Schmel-
38(1 zen, zum Legieren oder zur Raffination von Nichteisenmetal-
8(1) len mit einer Schmelzleistung von 4 Tonnen oder mehr je

Tag bei Blei und Cadmium oder von 20 Tonnen oder mehr je
Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen (s. auch Ifd. Nrn. 163
und 203)

94 3.5(2) Anlagen zum Abziehen der Oberflachen von Stahl durch
Flammen

95 39(1+2 Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten
auf Metall- oder Kunststoffoberflachen mit Hilfe von schmelz-
flissigen Badern, durch Flamm-, Plasma- oder Lichtbogen-
spritzen (*)

96 3.15(2) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behéltern aus
Metall in geschlossenen Hallen (z. B. Dampfkessel, Contai-
ner) (*) (siehe auch Ifd. Nr. 10)

\% 300 97 3.18 (1) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskérpern
oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen (*) (siehe
auch Ifd. Nr. 11)

98 3.19 (1) Anlagen zum Bau von Schienenfahrzeugen (*)

99 3.21(2) Anlagen zur Herstellung von Bleiakkumulatoren oder Indu-
striebatteriezellen und sonstiger Akkumulatoren

100 3.23 (2) Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, Eisen- oder Ma-
gnesiumpulver oder —pasten oder von blei- oder nickelhalti-
gen Pulvern oder Pasten sowie von sonstigen Metallpulvern
oder —pasten (#)

101 3.25(1) Anlagen fiir den Bau und die Instandsetzung von Luftfahr-

10.15 (142 zeugen (i.V.m. Prifstanden, s. Ifd. Nrn. 20 und 21) sowie
15 (1+2) geschlossene Motorenprifstande und geschlossene Priif-
10.16 (2) stande fur oder mit Luftschrauben

102 4.1 (1) k) Anlagen zur fabrikméRigen Herstellung von Tensiden durch
chemische Umwandlung (Seifen oder Waschmittel) (#)

103 4.2 (2) Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schéadlings-
bekampfungsmittel oder ihre Wirkstoffe gemahlen oder ma-
schinell gemischt, abgepackt oder umgefullt werden (#)

104 4.3 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Grundarzneimitteln (Wirkstoffen

a) und b) fur Arzneimittel) unter Verwendung eines biologischen Ver-

fahrens oder von Arzneimitteln oder Arzneimittelzwischen-
produkten im industriellen Umfang, soweit Pflanzen behan-
delt oder Tierkorper eingesetzt werden (#)
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105

4.8 (2)

Anlagen zum Destillieren von fliichtigen organischen Verbin-
dungen mit einer Durchsatzleistung von 1t bis zu 3 t je Stun-
de (#) (s. auch Ifd. Nr. 55)

106

4.9 (2)

Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunstharzen mit
einer Leistung von 1 t oder mehr je Tag (#)

107

4.10 (1)

Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungs-
stoffen (Lasuren, Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder
Druckfarben unter Einsatz von 25t je Tag oder mehr an
flichtigen organischen Verbindungen (#)

108

5.1(2) a)

Anlagen zur Behandlung von Oberflachen von Stoffen, Ge-
genstanden oder Erzeugnissen einschlief3lich der zugehori-
gen Trocknungsanlagen unter Verwendung von organischen
Lésungsmitteln mit einem Verbrauch an organischen L6-
sungsmitteln von 25 Kilogramm bis weniger als 150 Kilo-
gramm je Stunde oder 15 Tonnen bis weniger als 200 Ton-
nen je Jahr

109

5.1 (2) b)

Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelférmigen
Materialien mit Rotationsdruckmaschinen einschlieflich der
zugehdorigen Trocknungsanlagen, soweit die Farben oder
Lacke organische Losungsmittel enthalten

110

5.2 (2)

Anlagen zum Beschichten, Impragnieren, Kaschieren, Lak-
kieren oder Tranken von Gegenstéanden, Glas- oder Mineral-
fasern oder bahnen- oder tafelfdrmigen Materialien ein-
schliel3lich der zugehérigen Trocknungsanlagen mit Kunst-
harzen soweit die Menge dieser Harze 10 Kilogramm bis
weniger als 25 Kilogramm je Stunde betrégt, ausgenommen
Anlagen fur den Einsatz von Pulverbeschichtungsstoffen

300

111

5.4 (2)

Anlagen zum Trénken oder Uberziehen von Stoffen oder
Gegenstanden mit Teer, Teerdl oder heilem Bitumen, auch
Anlagen zum Tréanken oder Uberziehen von Kabeln mit hei-
Rem Bitumen

112

5.6 (2)

Anlagen zur Herstellung von bahnenférmigen Materialien auf
Streichmaschinen einschlielich der zugehoérigen Trock-
nungsanlagen unter Verwendung von Gemischen aus Kunst-
stoffen und Weichmachern oder von Gemischen aus sonsti-
gen Stoffen und oxidiertem Leindl

113

5.9 (2)

Anlagen zur Herstellung von Reibbelagen unter Verwendung
von Phenoplasten oder sonstigen Kunstharzbindemitteln

114

6.2 (1+2)

Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton oder Pappe,
auch aus Altpapier, auch soweit nicht genehmigungsbedirf-

tig

115

7.2 (1+2)
a) und b)

Anlagen zum Schlachten von Tieren mit einer Leistung von
500 kg Lebendgewicht Gefliigel oder mehr je Tag oder mehr
als 4 Tonnen Lebendgewicht sonstiger Tiere oder mehr je
Tag

116

7.4 (1+2) a)

Anlagen zur Herstellung von Fleisch- oder Gemiisekonser-
ven auch soweit nicht genehmigungsbedirftig

117

7.4 (1) b)

Anlagen zur fabrikmaRigen Herstellung von Tierfutter durch
Erwarmen der Bestandteile tierischer Herkunft
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118 7.6 (2) Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleimen von tieri-
schen Darmen oder Magen
119 7.8 (1) Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautleim, Lederleim
oder Knochenleim
120 7.13 (2) Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder Enthaaren
ungegerbter Tierhaute oder Tierfelle
121 7.14 (1+2) Anlagen zum Gerben einschlie3lich Nachgerben von Tier-
hauten oder Tierfellen sowie nicht genehmigungsbeddrftige
Lederfabriken
122 7.20 (1) Anlagen zur Herstellung von Braumalz (Malzereien) mit einer
Produktionsleistung von 300 Tonnen Darrmalz oder mehr je
Tag als Vierteljahresdurchschnittswert
123 7.22 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Starkemehlen mit
einer Produktionsleistung von 1 Tonne oder mehr Hefe oder
Starkemehlen je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert
124 7.29 (1+2) Anlagen zum Résten oder Mahlen von Kaffee oder Abpacken
von gemahlenem Kaffee mit einer Produktionsleistung von
0,5 Tonnen gerdstetem Kaffee oder mehr je Tag als Viertel-
jahresdurchschnittswert
125 7.30 (1+2) Anlagen zum Rd&sten von Kaffee - Ersatzprodukten, Getreide,
Kakaobohnen oder Nussen mit einer Produktionsleistung von
1 Tonne gerdsteten Erzeugnissen oder mehr je Tag als Vier-
teljahresdurchschnittswert
126 7.31 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Siiwaren oder Sirup, zur Her-
a) und b) stellung von Lakritz, zur Herstellung von Kakaomasse aus
Rohkakao, sowie zur thermischen Veredelung von Kakao-
oder Schokoladenmasse auch soweit nicht genehmigungs-
bedirftig
\% 300 127 8.4 (2) Sortieranlagen fir Hausmdall mit einer Durchsatzleistung von
10 Tonnen Einsatzstoffen oder mehr je Tag
128 8.5 (1+2) Geschlossene Anlagen zur Erzeugung von Kompost aus
organischen Abféllen mit einer Durchsatzleistung von 3000
Tonnen oder mehr Einsatzstoffen je Jahr (s. auch Ifd. Nr. 70)
129 8.6 (1+2) Geschlossene Anlagen zur biologischen Behandlung von
a) und b) Abféllen auch soweit nicht genehmigungsbedurftig
130 8.7 (1+2) Anlagen zur Behandlung von verunreinigtem Boden durch
biologische Verfahren, Entgasen, Strippen oder Waschen mit
einem Einsatz von 1 Tonne verunreinigtem Boden oder mehr
je Tag
131 8.9 (2) b) Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- oder Nichtei-
senschrotten, einschlie3lich Autowracks, mit einer Gesamt-
lagerflache von 1000 Quadratmeter bis weniger als 15000
Quadratmeter oder einer Gesamtlagerkapazitat von 100 Ton-
nen bis weniger als 1500 Tonnen Eisen- oder Nichteisen-
schrotten
132 8.11 (1+2) Anlagen zur sonstigen Behandlung von Abfallen mit einer
a) und b) Durchsatzleistung von 1 Tonne oder mehr je Tag
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133

8.15 (1+2)
a) und b)

Geschlossene Anlagen zum Umschlagen von Abfallen mit
einer Leistung von 100 Tonnen oder mehr je Tag, ausge-
nommen Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub oder von
Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von Bo-
denschéatzen anfallt

134

9.1 (1+2)

Anlagen, die der Lagerung und Abfiillung von brennbaren
Gasen in Behéltern mit einem Fassungsvermdgen von 3
Tonnen oder mehr dienen, ausgenommen Erdgasréhren-
speicher sowie Anlagen zum Lagern von brennbaren Gasen
oder Erzeugnissen, die brennbare Gase z.B. als Treibmittel
oder Brenngas enthalten, soweit es sich um Einzelbehaltnis-
se mit einem Volumen von jeweils nicht mehr als 1000 Ku-
bikzentimeter handelt (*) (#)

135

9.2 (1+2)

Anlagen, die der Lagerung und Umfillung von brennbaren
Flussigkeiten in Behaltern mit einem Fassungsvermdgen von
5000 Tonnen oder mehr dienen (*) (#)

136

9.36 (2)

Anlagen zur Lagerung von Giille mit einem Fassungsvermo-
gen von 2500 Kubikmetern oder mehr

137

9.37 (1)

Anlagen, die der Lagerung von chemischen Erzeugnissen
von 25000 Tonnen oder mehr dienen (*) (#)

138

10.7 (1+2)

Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthesekau-
tschuk unter Verwendung von Schwefel oder Schwefelver-
bindungen, ausgenommen Anlagen, in denen

— weniger als 50 Kilogramm Kautschuk je Stunde verarbei-
tet werden oder

— ausschlieBlich vorvulkanisierter Kautschuk eingesetzt
wird (s. auch Ifd. Nr. 221)

139

10.17 (2)

Offene Anlagen mit schalltechnisch optimierten gasbetriebe-
nen Karts, die an 5 Tagen oder mehr je Jahr der Austibung
des Motorsports dienen (Kart-Bahnen)

300

140

10.21 (2)

Anlagen zur Innenreinigung von Eisenbahnkesselwagen,
StraRentankfahrzeugen, Tankschiffen oder Tankcontainern
sowie Anlagen zur automatischen Reinigung von Fassern
einschliel3lich zugehdoriger Aufarbeitungsanlagen, soweit die
Behalter von organischen Stoffen gereinigt werden

141

10.23 (2)

Anlagen zur Textilveredlung durch Sengen, Thermofixieren,
Thermoisolieren, Beschichten, Impragnieren oder Appretie-
ren, einschliel3lich der zugehdrigen Trocknungsanlagen,
auch soweit nicht genehmigungsbediirftig

142

10.25 (2)

Kélteanlagen mit einem Gesamtinhalt an Kéltemitteln von 3 t
Ammoniak oder mehr (*) (#)

143

Abwasserbehandlungsanlagen bis einschl. 100000 EW, (s.
auch Ifd. Nr. 78)

144

Oberirdische Deponien fir Inert- und Mineralstoffe

145

Sage-, Furnier- oder Schéalwerke (*)

146

Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von Sand, Bims,
Kies, Ton oder Lehm
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147 - Anlagen zur Herstellung von Kalksandsteinen, Gasbetonstei-
nen oder Faserzementplatten unter Dampfiiberdruck
148 - Anlagen zur Herstellung von Bauelementen oder in Serien
gefertigten Holzbauten
149 - Emaillieranlagen
150 - Presswerke (*)
151 - Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruk-
tionen in geschlossenen Hallen (*)
152 - Stab- oder Drahtziehereien (*)
153 - Schwermaschinenbau
154 Anlagen zur Herstellung von Wellpappe (*)
155 - Auslieferungslager fur Tiefkiihlkost (*)
156 - Margarine oder Kunstspeisefettfabriken
157 - Betriebshofe fir StraRenbahnen (*)
158 - Betriebshofe der Miillabfuhr oder der Stral3endienste (*)
159 - Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag gré3erer
Gutermengen (*)
160 | - Freizeitparks ohne Nachtbetrieb (*) (s. auch Ifd. Nr. 36)
Vi 200 161 2.9 (2) Anlagen zum Saurepolieren oder Mattatzen von Glas oder
Glaswaren unter Verwendung von Flusssaure
162 2.10 (2) Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der
Rauminhalt der Brennanlage 4 m3 oder mehr oder die Be-
satzdichte mehr als 100 kg/m3 und weniger als 300 kg/m3
Rauminhalt der Brennanlage betragt, ausgenommen elek-
trisch beheizte Brenndfen, die diskontinuierlich und ohne
Abluftfiihrung betrieben werden
163 3.4(2) Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination
von Nichteisenmetallen mit einer Schmelzleistung von 0,5
Tonnen bis weniger als 4 Tonnen je Tag bei Blei und Cadmi-
um oder von 2 Tonnen bis weniger als 20 Tonnen je Tag bei
sonstigen Nichteisenmetallen (auch soweit durch besondere
Wahl emissionsarmer Schmelzaggregate nicht genehmi-
gungsbedrftig) (s. auch Ifd. Nr. 93 und 203)
164 3.8(2) Giel3ereien fur Nichteisenmetalle soweit 0,5 Tonnen bis we-
niger als 4 Tonnen je Tag bei Blei und Cadmium oder von 2
Tonnen bis weniger als 20 Tonnen je Tag bei sonstigen
Nichteisenmetallen abgegossen werden
165 3.10 (1+2) Anlagen zur Oberflachenbehandlung von Metallen oder

Kunststoffen durch ein elektrolytisches oder chemisches
Verfahren zur Oberflachenbehandlung von Metallen durch
Beizen oder Brennen unter Verwendung von Fluss- oder
Salpetersaure (#)
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31.2-54

Ab-
stands-
klasse

Abstand
inm

Lfd.
Nr.

Hinweis auf
Nummer
(Spalte) der
4, BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)®

166

5.7 (2)
a) und b)

Anlagen zur Verarbeitung von flissigen ungesattigten Poly-
esterharzen mit Styrol-Zusatz oder flissigen Epoxidharzen
mit Aminen zu Formmassen, Formteilen oder Fertigerzeug-
nissen, soweit keine geschlossenen Werkzeuge (Formen)
verwendet werden, fiir einen Harzverbrauch von 500 kg oder
mehr je Woche, z.B. Bootsbau, Fahrzeugbau oder Behalter-
bau

167

5.10 (2)

Anlagen zur Herstellung von kinstlichen Schleifscheiben, -
korpern, -papieren oder -geweben unter Verwendung organi-
scher Binde- oder Lésungsmittel

168

5.11 (2)

Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformteilen, Bautei-
len unter Verwendung von Polyurethan, Polyurethanblécken
in Kastenformen oder zum Ausschaumen von Hohlrdumen
mit Polyurethan, soweit die Menge der Ausgangsstoffe 200
kg oder mehr je Stunde betragt

169

7.5(2)

Anlagen zum Rauchern von Fleisch- oder Fischwaren mit
einer Produktionsleistung von weniger als 75 Tonnen gerau-
cherten Waren je Tag, ausgenommen

— Anlagen in Gaststatten,

— Rauchereien mit einer Raucherleistung von weniger als
1 Tonne Fleisch- oder Fischwaren je Woche und

— Anlagen, bei denen mindestens 90 % der Abgase kon-
struktionsbedingt der Anlage wieder zugefiihrt werden

170

7.20 (2)

Anlagen zum Trocknen von Braumalz (Malzdarren) mit einer
Produktionsleistung von weniger als 300 Tonnen Darrmalz je
Tag als Vierteljahresdurchschnittswert

171

7.27 (1+2)

Brauereien mit einem Ausstol3 von 200 Hektoliter Bier oder
mehr je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert und (Melas-
se-) Brennereien

172

7.28 (1+2)

Anlagen zur Herstellung von Speisewirzen aus tierischen
oder pflanzlichen Stoffen unter Verwendung von Sauren

VI

200

173

7.32 (1+2)

Anlagen zur Behandlung oder Verarbeitung von Milch sowie
Anlagen mit Spruhtrocknern zum Trocknen von Milch, Er-
zeugnissen aus Milch oder von Milchbestandteilen, soweit 5
Tonnen Milch oder mehr je Tag als Jahresdurchschnittswert
eingesetzt werden

174

7.33(2)

Anlagen zum Befeuchten von Tabak unter Zufiihrung von
Warme, oder Aromatisieren oder Trocknen von fermentier-
tem Tabak

175

8.1 (1) b)

Verbrennungsmotoranlagen fiir den Einsatz von Altél oder
Deponiegas mit einer Feuerungswarmeleistung von 1 Mega-
watt oder mehr

176

8.12 (1+2)
a) und b)

Geschlossene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfal-
len, mit einer Aufnahmekapazitat von 10 Tonnen oder mehr
je Tag oder einer Gesamtlagerkapazitat von 100 Tonnen
oder mehr

177

8.13 (1+2)

Geschlossene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von
Schlammen mit einer Aufnahmekapazitét von 10 Tonnen
oder mehr je Tag oder einer Gesamtlagerkapazitat von 150
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31.2-54

Ab- Abstand Lfd. | Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)®
stands- inm Nr. Nummer
klasse (Spalte) der
4. BImSchV
Tonnen oder mehr
178 8.14 (1+2) Geschlossene Anlagen zum Lagern von Abfallen, soweit in
a) und b) diesen Anlagen Abfélle vor deren Beseitigung oder Verwer-
tung jeweils Uiber einen Zeitraum von mehr als einem Jahr
gelagert werden

179 10.8 (2) Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reinigungs-
oder Holzschutzmitteln sowie von Klebemitteln ausgenom-
men Anlagen, in denen diese Mittel ausschliel3lich unter
Verwendung von Wasser als Verdiinnungsmittel hergestellt
werden, auch soweit nicht genehmigungsbeduirftig

180 10.10 (1) Anlagen zur Vorbehandlung > 10 t/d (Waschen, Bleichen,

10.10 (2) Mercerisieren) oder zum Farben ab 2 t/d von Fasern oder

a) und b) Textilien auch unter Verwendung von Chlor oder Chlorver-
bindungen oder von Farbebeschleunigern einschlie3lich der
Spannrahmenanlagen

181 - Anlagen zur Herstellung von Bolzen, Nageln, Nieten, Mut-
tern, Schrauben, Kugeln, Nadeln oder &hnlichen metallischen
Normteilen durch Druckumformen auf Automaten sowie Au-
tomatendrehereien (*)

182 - Anlagen zur Herstellung von kaltgefertigten nahtlosen oder
geschweiliten Rohren aus Stahl (*)

183 - Anlagen zum automatischen Sortieren, Reinigen, Abflllen
oder Verpacken von Flaschen aus Glas mit einer Leistung
von 2500 Flaschen oder mehr je Stunde (*)

184 - Maschinenfabriken oder Hértereien

185 - Pressereien oder Stanzereien (*)

186 - Schrottplatze bis weniger als 1000 m2 Gesamtlagerflache

187 - Anlagen zur Herstellung von Kabeln

188 - Anlagen zur Herstellung von Mébeln, Kisten und Paletten aus
Holz und sonstigen Holzwaren

189 | - Zimmereien (*)

190 - Lackierereien mit einem Losungsmitteldurchsatz bis weniger
als 25 kg/h (z.B. Lohnlackierereien)

VI 200 191 - Fleischzerlegebetriebe ohne Verarbeitung

192 - Anlagen zum Trocknen von Getreide oder Tabak unter Ein-
satz von Geblasen (*)

193 - Muhlen fir Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produkti-
onsleistung von 100 Tonnen bis weniger als 300 Tonnen
Fertigerzeugnissen je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert
(s. auch Ifd. Nr. 65)

194 - Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von Dauerback-
waren

195 - Milchverwertungsanlagen ohne Trockenmilcherzeugung
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Ab- Abstand Lfd. | Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)®
stands- inm Nr. Nummer
klasse (Spalte) der
4. BImSchV

196 - Autobusunternehmen, auch des 6ffentlichen Personennah-
verkehrs (*)

197 - Anlagen zum Be- oder Entladen von Schittgitern bei Getrei-
deannahmestellen, soweit weniger als 400 t Schittglter je
Tag bewegt werden kénnen

198 - Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungs-
stoffen (Lasuren, Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder
Druckfarben unter Einsatz von bis zu 25 t je Tag an fluchti-
gen organischen Verbindungen

199 - Kart-Anlagen sowie Modellsportanlagen in geschlossenen
Hallen

VI 100 200 7.12 (1) Kleintierkrematorien (s. auch Ifd. Nr. 19)

201 8.1(2) b) Verbrennungsmotoranlagen fiir den Einsatz von Alt6l oder
Deponiegas mit einer Feuerungswarmeleistung bis weniger
als 1 Megawatt

202 8.9(2)c) Anlagen zur Behandlung von Altautos mit einer Durchsatzlei-
stung von 5 Altautos oder mehr je Woche

203 - Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination
von Nichteisenmetallen (s. auch Ifd. Nrn. 93 und 163)

204 - Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten (Kantinendien-
ste, Catering-Betriebe)

205 - Schlossereien, Drehereien, Schweil3ereien oder Schleiferei-
en

206 - Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne Verwen-
dung von Phenolharzen

207 - Autolackierereien, einschl. Karosseriebau, insbesondere zur
Beseitigung von Unfallschaden

208 - Tischlereien oder Schreinereien

209 - Holzpelletieranlagen/-werke in geschlossenen Hallen

210 |- Steinségereien, -schleifereien oder -polierereien

211 - Tapetenfabriken, die nicht durch Ifd. Nrn. 108 und 109 erfasst
werden

212 - Fabriken zur Herstellung von Lederwaren, Koffern oder Ta-
schen sowie Handschuhmachereien oder Schuhfabriken

213 - Anlagen zur Herstellung von Rei3spinnstoffen, Industriewatte
oder Putzwolle

214 - Spinnereien oder Webereien

215 - Kleiderfabriken oder Anlagen zur Herstellung von Textilien

216 - Grol3waschereien oder grof3e chemische Reinigungsanlagen

217 - Betriebe des Elektrogeratebaus sowie der sonstigen elektro-
nischen oder feinmechanischen Industrie

218 - Bauhofe

219 - Anlagen zur Kraftfahrzeugtberwachung
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Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)®

Ab- Abstand Lfd. | Hinweis auf
stands- inm Nr. Nummer
klasse (Spalte) der
4. BImSchV
220 - Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstatten
221 - Anlagen zur Runderneuerung von Reifen soweit weniger als

50 kg je Stunde Kautschuk eingesetzt werden (s. auch Ifd.
Nr. 138)
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ANHANG 2:

PFLANZLISTEN

PFLANZLISTE A:

Geholze fur die Pflanzungen im Bereich der StralRenverkehrsflachen und auf den Grundstu-

cken

BAUMARTEN (als Hochstamme zu pflanzen) :

Acer campestre

Acer platanoides

Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastaneum
Fraxinus excelsior

Prunus avium

Quercus petraea

Sorbus aucuparia

Tilia cordata

Ulmus carpinifolia

STRAUCHARTEN

Berberis vulgaris
Cornus mas
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa
Rosa canina
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum lantana
Viburnum opulus

PFLANZLISTE D:

Feld-Ahorn

Spitz-Ahorn

Berg-Ahorn

Kastanie

Esche

Kirsche

Trauben-Eiche

Vogelbeere

Winter-Linde

Feld-Ulme (evtl. als Heister pflanzen)

Berberitze
Kornelkirsche
Heckenkirsche
Schlehe

Hundsrose
Schwarzer Holunder
Trauben-Holunder
Wolliger Schneeball
Gemeiner Schneeball

Baum- und Straucharten fur die Anpflanzung von Gehdlzstreifen:

Cornus sanguinea *)
Lonicera xylosteum *)
Prunus spinosa *)
Quercus petraea
Rosa arvensis *)
Rosa canina *)
Sorbus aucuparia
Viburnum lantana *)
Viburnum opulus *)

*) Endwuchshdhe maximal 3 m

Roter Hartriegel
Heckenkirsche
Schlehe
Trauben-Eiche
Feldrose

Hundsrose
Eberesche

Wolliger Schneeball
Gemeiner Schneeball



	Schaltfläche2: 


